
Das von den Regierungsparteien in-

itiierte Gesetz sollte ursprünglich den 

umständlichen Namen „Gemeinnüt-

zigkeitsentbürokratisierungsgesetz“ 

tragen (BT-Drucksache 17/11316 vom 

8.11.2012) und wurde auch unter dieser 

Bezeichnung von der Bundesregierung 

in den Bundestag eingebracht (BT-

Drucksache 17/11632 vom 26.11.2012). 

Ursprünglich war eine Verabschiedung des 

Gesetzes noch im Dezember 2012 vorge-

sehen, sodass es zeitgerecht zum 1. Januar 

2013 hätte in Kraft  treten können. Der ge-

setzgeberische Zeitplan erwies sich jedoch 

als zu ambitioniert, sodass das Gesetzge-

bungsverfahren im Jahr 2013 fortgesetzt 

wurde. Der Finanzausschuss des Bundes-

tages befasste sich mit dem Vorhaben am 

16.1.2013, das im Ausschuss in zahlreichen 

Punkten inhaltlich verändert wurde und 

auch seinen neuen Namen erhielt (BT-

Drucksache 17/12123 vom 17.1.2013). In 

dieser veränderten Form wurde das Gesetz 

vom Bundestag am 1.2.2013 angenommen 

(BR-Drucksache 73/13 vom 8.2.2013). Die 

Zustimmung des Bundesrats gilt als sicher. 

VORTEILE FÜR VERBÄNDE 
DURCH DAS NEUE „GESETZ 
ZUR STÄRKUNG DES EHREN-
AMTS“ – EINE ÜBERSICHT
In den letzten Jahren gab es wiederholt Anläufe zur Verbesserung des rechtlichen 
Umfelds von Verbänden. Nicht allen Gesetzesinitiativen war ein Erfolg beschieden. 
Mit dem Gesetz zur Stärkung des Ehrenamts verhält es sich glücklicherweise anders.

Dr. Winfried Eggers
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1. GRUNDSÄTZLICH: 
UNENTGELTLICHKEIT DER 
VORSTANDSTÄTIGKEIT

Die Änderungen im Vereinsrecht begin-

nen mit einer Ergänzung des § 27 Abs. 3

BGB. Die Vorschrift  in ihrer bisherigen Fas-

sung schreibt vor, dass für die Geschäft s-

führung die Vorschrift en des BGB über den 

Auft rag (§§ 664 bis 670 BGB) entsprechend 

gelten. Diese Vorschrift  wird um folgenden 

Satz ergänzt:

„Die Mitglieder des Vorstandes sind 

unentgeltlich tätig.“

In der Gesetzesbegründung wird 

darauf verwiesen, dass sich die Unent-

geltlichkeit bereits aus den Auftrags-

vorschriften ergebe. Dies sei jedoch 

umstritten, sodass eine gesetzliche Klar-

stellung erforderlich sei. Diese Begrün-

dung verkennt, dass der Bundesgerichts-

hof bereits seit Jahrzehnten in ständiger 

Rechtsprechung erkannt hat, dass – so-

fern keine anderslautende Regelung in 

der Satzung enthalten ist – die Vorstands-

tätigkeit im Verein (und folglich auch 

in der Stiftung) unentgeltlich ausgeübt 

wird und deshalb die Zahlung einer Tä-

tigkeitsvergütung rechtswidrig ist. 

Insofern hätte es einer gesetzlichen 

Regelung nicht bedurft. Gleichwohl ist 

die neue Vorschrift zu begrüßen, denn 

die BGH-Rechtsprechung ist in Ver-

bandskreisen weitgehend unbekannt. 

Die Gesetzesregelung hat daher eine 

allgemeine Aufklärungsfunktion. Ob 

die Zahlung einer Tätigkeitsvergütung 

bei entsprechender Regelung in der Sat-

zung nach der neuen Gesetzesregelung 

ermöglicht wird, regelt das Gesetz nicht 

ausdrücklich. Die Gesetzesbegründung 

(BT-Drucksache 17/11316, S. 16) lässt 

dies jedoch zu, was im Hinblick auf die 

Satzungsautonomie (§ 40 BGB) verständ-

lich ist. Wenn die Satzung jedoch nicht 

bestimmt, dass ein Vorstandsmitglied 

eine Vergütung für seine Tätigkeit er-

halten kann, darf mit dem Vorstandsmit-

glied keine (u. U. auch stillschweigende) 

Vereinbarung über eine Tätigkeitsvergü-

tung getroffen werden.

2. AUSDEHNUNG DER HAFTUNGS-
BEGRENZUNG DES § 31A BGB AUF 
ALLE ORGANMITGLIEDER UND 
BESONDEREN VERTRETERN

Nach § 31a BGB n. F. gilt rückwirkend 

ab 1. Januar 2013 Folgendes:

„§ 31a Haftung von Organmitgliedern 

und besonderen Vertretern

(1) Sind Organmitglieder oder besondere 

Vertreter unentgeltlich tätig oder erhalten sie 

für ihre Tätigkeit eine Vergütung, die 720 Euro 

jährlich nicht übersteigt, haft en sie dem Verein 

für einen bei der Wahrnehmung ihrer Pfl ichten 

verursachten Schaden nur bei Vorliegen von 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Satz 1 gilt 

auch für die Haft ung gegenüber Mitgliedern 

des Vereins. Ist streitig, ob ein Organmitglied 

oder ein besonderer Vertreter einen Schaden 

vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 

hat, trägt der Verein oder das Vereinsmitglied 

die Beweislast.

(2) Sind Organmitglieder oder besondere 

Vertreter nach Absatz 1 Satz 1  einem anderen 

zum Ersatz eines Schadens verpfl ichtet, den sie 

bei der Wahrnehmung ihrer Pfl ichten verur-

sacht haben, so können sie von dem Verein die 

Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. 

Satz 1 gilt nicht, wenn der Schaden vorsätzlich 

oder grob fahrlässig verursacht wurde.“ 

Hintergrund laut Gesetzesbegründung: 

Die Haft ungsbegrenzung gegenüber dem 

Verband und seinen Mitgliedern (§ 31a Abs. 1 

BGB) und der Freistellungsanspruch (§ 31a 

Abs. 2 BGB) gelten nach ihrem Wortlaut bis-

her nur für Vorstandsmitglieder, die im We-

sentlichen unentgeltlich für den Verband 

tätig sind. Nicht nur die Vorstandsmitglie-

der, sondern auch die Mitglieder anderer 

durch die Satzung geschaff ener Verband-

sorgane sowie besondere Vertreter (§ 30 

BGB) können erhebliche Haft ungsrisiken 

treff en. Dies gilt insbesondere, soweit die 

Mitglieder anderer Vereinsorgane oder die 

besonderen Vertreter für den Verband auch 

nach außen tätig werden. Für diese Perso-

nen besteht eine vergleichbare Haft ungs-

situation  wie für die Vorstandsmitglieder. 

Wenn sie im Wesentlichen unentgeltlich 

für den Verband tätig sind, sollten auch sie 

in den Genuss der Haft ungserleichterung 

nach § 31a BGB kommen. Deshalb umfasst 

der Anwendungsbereich dieser Vorschrift  

nicht nur – wie bisher – , sondern auch 

Mitglieder anderer Organe, die durch die 

Satzung geschaff en wurden, und auch die 

nach der Satzung berufenen besonderen 

Vertreter. Deshalb wurde der Begriff  „Vor-

stand“ durch die Begriff e „Organmitglieder“ 

und „besondere Vertreter“ ersetzt. Von dem 

Begriff  des Organmitglieds werden insbe-

sondere auch alle Mitglieder des Vorstan-

des erfasst, sodass sie nicht mehr gesondert 

erwähnt werden müssen. Außerdem wurde 

die Verdienstgrenze von jährlich 500 Euro 

auf 720 Euro angehoben. Die Erhöhung ist 

eine Betragsangleichung an die steuerliche 

Regelung in § 3 Nr. 26a EStG n. F. Allerdings 

gilt die Erhöhung in § 31a BGB für alle Ver-

bände, also anders als in § 3 Nr. 26a EStG, 

der den sog. „Ehrenamtsfreibetrag“ auf den 

Bereich der Gemeinnützigkeit begrenzt. 
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Nach § 86 Abs. 1 BGB gilt der neue § 31a 

BGB auch für Stift ungen.

3. ERSTMALIGE REGELUNG ÜBER 
DIE HAFTUNG DER VEREINSMIT-
GLIEDER, DIE VEREINSAUFGABEN 
WAHRNEHMEN (§ 31B BGB – NEU).

Die neue Vorschrift  gilt für Vereinsmit-

glieder, die für den Verein im Wesentlichen 

unentgeltlich tätig sind und bei Ausübung 

dieser Tätigkeit einen Dritten schädigen.

Die neue Vorschrift  lautet wie folgt:

„§ 31b Haftung von Vereinsmitgliedern

(1) Sind Vereinsmitglieder unentgeltlich für 

den Verein tätig oder erhalten sie für ihre Tä-

tigkeit eine Vergütung, die 720 Euro jährlich 

nicht übersteigt, haft en sie dem Verein für einen 

Schaden, den sie bei der Wahrnehmung der 

ihnen übertragenen satzungsgemäßen Verein-

saufgaben verursachen, nur bei Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit. § 31a Absatz 1 Satz 3 ist 

entsprechend anzuwenden.

(2) Sind Vereinsmitglieder nach Absatz 1 

Satz 1 einem anderen zum Ersatz eines Scha-

dens verpfl ichtet, den sie bei der Wahrnehmung 

der ihnen übertragenen satzungsgemäßen Ver-

einsaufgaben verursacht haben, so können sie 

von dem Verein die Befreiung von der Verbind-

lichkeit verlangen. Satz 1 gilt nicht, wenn die 

Vereinsmitglieder den Schaden vorsätzlich oder 

grob fahrlässig verursacht haben.“

Hintergrund der neuen Regelung laut 

der Gesetzesbegründung:

Haftungsgleichstellung mit Vorstands-

mitgliedern

Neben den Mitgliedern von Vereinsorga-

nen nehmen häufi g auch Vereinsmitglie-

der Aufgaben des Vereins wahr. Wenn die 

Vereinsmitglieder unentgeltlich für den 

Verein tätig sind und dabei den Verein oder 

Dritte schädigen, haben die Gerichte bisher 

schon die Haft ung gegenüber dem Verein 

nach den Regelungen über die Arbeitneh-

merhaft ung beschränkt und den Vereins-

mitgliedern einen Anspruch auf Befreiung 

von der Haft ung gegen den Verein gewährt, 

wenn Dritte geschädigt wurden (BGHZ 89, 

153, 157 ff .). Nach den Regelungen über die 

Arbeitnehmerhaft ung bestimmt sich die 

Haft ung nach dem Verschuldensgrad. Wird 

ein Schaden grob fahrlässig oder vorsätz-

lich verursacht, bleibt es bei der vollen Haf-

tung. Wurde ein Schaden nur leicht fahr-

lässig verursacht, dann muss dafür nicht 

gehaft et werden. Bei mittlerer Fahrlässig-

keit muss nur anteilig gehaft et werden. Die 

Haft ungsbeschränkung nach den Regelun-

gen über die Arbeitnehmerhaft ung bleibt 

daher hinter den Haft ungsregelungen nach 

§ 31a BGB für die Vorstandsmitglieder zu-

rück. Die Vorstandsmitglieder müssen 

dem Verein auch dann nicht haft en, wenn 

ihnen mittlere Fahrlässigkeit vorgeworfen 

werden kann.

Durch § 31b BGB sollen Vereinsmitglie-

der, die im Wesentlichen unentgeltlich 

Aufgaben des Vereins wahrnehmen, haf-

tungsrechtlich den Vorstandsmitgliedern 

nach § 31a BGB gleichgestellt werden. 

Ihre Haft ung gegenüber dem Verein soll 

im gleichen Umfang wie die Haft ung der 

Vorstandsmitglieder beschränkt werden. 

Allerdings soll die Haft ungsbeschränkung 

nur gegenüber dem Verein, nicht auch ge-

genüber Vereinsmitgliedern gelten. Für 

die Schädigung anderer Vereinsmitglieder 

soll dasselbe gelten wie für die Schädigung 

Dritter. Bei einer Schädigung anderer Ver-

einsmitglieder und sonstiger Dritter soll 

ein Vereinsmitglied in gleichem Umfang 

wie ein Vorstandsmitglied einen Anspruch 

auf Freistellung von der Haft ung für den 

Verein haben. 

Es muss eine Wahrnehmung satzungsge-

mäßer Vereinsaufgaben vorliegen

Voraussetzung für die Haftungsbe-

schränkung und für den Anspruch auf 

Befreiung von der Haft ung ist, dass ein 

Vereinsmitglied einen Schaden bei der 

Wahrnehmung satzungsgemäßer Verein-

saufgaben verursacht hat, die ihm über-

tragen worden sind. Satzungsgemäße Ver-

einsaufgaben sind alle Verrichtungen im 

Rahmen des Vereinszwecks, die dem Ver-

ein obliegen. Die Vereinsaufgaben muss 

das Mitglied für den Verein unentgeltlich 

oder gegen eine  Vergütung wahrnehmen, 

die 720 € jährlich nicht übersteigen darf. 

Gedacht ist an längerfristige Tätigkeiten 

für den Verein, für die als Anerkennung 

allenfalls ein geringfügiges jährliches 

Entgelt gewährt wird. Ein Mitglied muss 

also primär im Interesse des Vereins und 

nicht zu eigenen Erwerbsinteressen tätig 

werden. Wenn ein Vereinsmitglied im Rah-

men seiner gewerblichen oder berufl ichen 

Tätigkeit aufgrund eines Vertrages zu ei-

ner im Wesentlichen marktüblichen Ver-

gütung für den Verein tätig wird, nimmt 

er die Aufgaben nicht primär im Interesse 

des Vereins wahr, sondern vorrangig zu ei-

genen Erwerbszwecken. 

Das Vereinsmitglied nimmt, wenn es auf 

dieser Grundlage für den Verein tätig wird, 

dann keine Vereinsaufgaben, sondern eigene 

Aufgaben wahr. Dasselbe gilt, wenn ein Ver-

einsmitglied eigene Mitgliedschaft srechte 

und -pfl ichten innerhalb oder außerhalb der 

Mitgliederversammlung ausübt.

Auftrag des Vereins erforderlich

Die Vereinsaufgaben müssen dem Mit-

glied vom Verein übertragen worden sein, 

d. h. das Vereinsmitglied muss mit der 

Aufgabenwahrnehmung vom Verein be-

auft ragt worden sein. Nur dann ist es ge-

rechtfertigt, den Verein für etwaige Schä-

den, die das Vereinsmitglied verursacht hat, 

aufkommen zu lassen. Nimmt ein Vereins-

mitglied Vereinsaufgaben ohne Wissen des 

Vereins wahr, dann ist es nicht gerechtfer-

tigt, die Haft ung des Vereinsmitglieds ge-

genüber dem Verein zu beschränken oder 

dem Vereinsmitglied einen Anspruch auf 

Befreiung von der Haft ung gegenüber Drit-

ten zu gewähren.

§ 31b BGB nicht durch Satzung abdingbar

§ 31 b soll zwingendes Recht sein, von 

dem die Vereine durch die Satzung nicht 

abweichen können. Deshalb wurde die Vor-

schrift  nicht in § 40 aufgenommen.
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Rahmenvertrag D&O-Versicherung
 für Vereine/Verbände in der DGVM

Ihre Ansprechpartnerin:
Gunhild Peiniger
Telefon +49 (0)40 413 45 32-0
Telefax +49 (0)40 413 45 32-16
gpeiniger@pp-business.de 
Ein Unternehmen der Ecclesia Gruppe.

Wir beraten Sie individuell

Gegenstand der D&O-Versicherung sind Pflichtverstöße, die zu Vermögensschäden 
 führen, für die Vereins-/Verbandsorgane aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
 schadenersatzpflichtig sind und für die diese persönlich mit dem gesamten Privat-
vermögen einzustehen haben. In Zusammenarbeit mit der DGVM haben wir ein perfektes 
D&O-Absicherungskonzept entwickelt.

Prämienbeispiel bei einem Haushaltsvolumen bis max. € 50 Mio.
und einer  Vertragslaufzeit von 24 Monaten:

Versicherungssumme
€ 250.000,00

Prämie
€ 315,00*

* Jahresprämie zzgl. 19% VSt.

Fordern Sie ein unverbindliches Angebot an oder schauen Sie auf unsere Homepage 
www.pp-business.de

Es kann daher bei Redaktionsschluss als si-

cher angenommen werden, dass das Gesetz 

noch im ersten Quartal 2013 verkündet 

und rückwirkend ab 1. Januar in Geltung 

gesetzt wird.

In materieller Hinsicht bringt das Ge-

setz Änderungen in zahlreichen Rechts-

gebieten, also keineswegs beschränkt 

auf das Steuerrecht. Die zahlreichsten 

Änderungen betreff en das steuerliche 

Gemeinnützigkeitsrecht der Abgaben-

ordnung. Diese Änderungen haben also 

nur für gemeinnützige und mildtätige 

Verbände Bedeutung; sie beziehen sich –

entgegen der neuen Bezeichnung des Ge-

setzes – keineswegs auf das Ehrenamt, 

sondern betreff en in der Mehrzahl einige 

fundamentale Fragen des Gemeinnützig-

keitsrechts. 

BERUFSVERBÄNDE
Berufsverbände oder andere Verei-

ne sind von diesen Rechtsänderungen 

nicht betroffen. Im Zusammenhang mit 

den Änderungen des Gemeinnützig-

keitsrechts stehen einige Änderungen 

im Einkommensteuergesetz, nämlich 

die Erhöhung der sog. Übungsleiterpau-

schale (§ 3 Nr. 26 EStG) auf 2.400 Euro 

pro Jahr und der sog. Ehrenamtspau-

schale (§ 3 Nr. 26a EStG) auf 720 Euro 

pro Jahr. Auch diese Regelungen gelten 

nicht für ehrenamtliche Tätigkeiten in 

Berufsverbänden! Berufsverbände ge-

hen bei den neuen Steuerregelungen 

also insgesamt leer aus!

Anders verhält es sich dagegen mit 

den Änderungen des Vereinsrechts, die 

Änderungen im Haftungsrecht bringen. 

Insbesondere wird erstmals die Haftung 

von Vereinsmitgliedern geregelt (§ 31b 

BGB – neu). Diese Rechtsänderungen 

gelten selbstverständlich für alle Verei-

ne, unabhängig von deren steuerlichen 

Einordnung.

Einige marginale Änderungen treten 

im Sozialrecht ein. Für die Praxis der 

gemeinnützigen GmbHs wichtig: Sie 

dürfen nun offiziell die Bezeichnung 

„gGmbH“ tragen (§ 4 Satz 2 GmbHG – 

neu), was nach bisheriger Rechtspre-

chung unzulässig war. 

DR. WINFRIED EGGERS
erlernte das „Steuerhand-
werk” als Regierungsrat in 
der Verwaltung in NRW. 
Er war danach neun Jah-
re Finanzrichter beim 
Finanzgericht Köln. Bis 
Mitte 1998 war er in der 
Steuerabteilung des BDI 
tätig. Dr. Eggers ist jetzt 

niedergelassener Anwalt mit dem Tätigkeits-
schwerpunkt Steuerrecht für gemeinnützige 
Verbände und Organisationen in Köln.

AUTOR

„BERUFSVERBÄNDE GEHEN BEI 
DEN NEUEN STEUERREGELUNGEN 
LEER AUS!“

(Fortsetzung von Seite 30)

www.verbaende.com/fachartikel  
(geschützter Bereich für Abonnenten und  
DGVM-Mitglieder)


